






(8) Strandkorbvermieter erhalten in der Genehmigung festgelegte

Stellplätze zugewiesen.

(9) Ein eigenmächtiger Wechsel des von der Gemeinde Ostseebad Mönchgut -

Eigenbetrieb - zugewiesenen Stellplatzes ist nicht zulässig.

(10) Der Strandkorb ist in einem einwandfreien Zustand zu halten. Ein

nicht mehr ansehnlicher Korb ist innerhalb von 10 Tagen nach

zugestellter Aufforderung durch die Gemeinde Ostseebad Mönchgut

Eigenbetrieb - vom Aufsteller auf eigene Kosten zu entfernen. Wird die

Frist nicht eingehalten, entfernt die Gemeinde Ostseebad Mönchgut -

Eigenbetrieb - den Korb gegen einen Kostenbetrag in Höhe von 155,00 €

zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

(11) Der Strandkorbaufsteller ist verpflichtet, den Korb bei

Witterungsunbilden (bei vorhergesagten Sturmfluten) unverzüglich in die

Nähe des Dünenfußes zu transportieren, um Einschwemmungen und demzufolge

mögliche Unfallquellen zu verhindern. Ebenso sind die Körbe nach

Aufforderung bei der Strandreinigung an den Dünenfuß zu stellen.

(12) Die Strandkorbaufsteller sind für Ordnung und Sauberkeit in den von

ihnen genutzten Bereichen zuständig. Der Strandabschnitt ist täglich

abends abzusammeln. Der Müll ist in Säcken an die Mülltonnen des

jeweiligen Strandabschnittes zu stellen.

§ 11

Tiere am Strand 

(1) Der Aufenthalt von Hunden ist in der Zeit vom 1. April bis 31.

Oktober nur an den besonders dafür gekennzeichneten Strandabschnitten

gestattet (Hundestrand). Anfang und Ende der Hundestrände sind mit

entsprechenden Hinweisschildern gekennzeichnet. Außerhalb dieser

Abschnitte ist mit Rücksicht auf andere Erholungssuchende der Aufenthalt

mit Hunden untersagt. Das Erreichen der Hundestrandabschnitte hat nur

mit angeleinten Hund entlang am Wassersaum zu erfolgen, wenn kein

direkter Zugang vorhanden ist.

Eine Gefährdung oder Belästigung anderer Personen ist auszuschließen. An

allen Strandabschnitten besteht grundsätzlich Leinenzwang.

Auf der Strandpromenade ist es gestattet, Hunde an der Leine zu führen.

(2) Ausgenommen davon sind Blinden- und Therapiehunde, Begleithunde von

Behinderten sowie Diensthunde der Behörden, Hunde des Rettungsdienstes

und des Katastrophenschutzes, soweit der bestimmungsgemäße Einsatz dies

erfordert.

(3) Das Reiten und das Führen von Pferden am Strand sind nach§ 2 dieser

Satzung in der Zeit vom 1. April bis 31. Oktober grundsätzlich verboten.

Bei besonderem öffentlichem Interesse können auf schriftlichen Antrag

Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen werden. Eine Gefährdung oder

Belästigung anderer Personen ist auszuschließen.

(4) Durch Tiere entstandene Verunreinigungen sind unverzüglich durch den

Führer des Tieres zu beseitigen.

(5) In der Zeit vom 01. April bis 31. Oktober besteht am Strand ein

Fütterungsverbot für Vögel.

§ 12

Bernsteinsammeln 

Beim Sammeln von Bernstein besteht Unfallgefahr, weil Phosphorpartikel 

von Munitionsresten aus dem II. Weltkrieg mit Bernstein verwechselt 












